
 

 

 

Weisung 202010005 vom 06.10.2020 – Überarbeitetes 

Delegationskonzept § 59 Bundeshaushaltsordnung 

(BHO)    

Laufende Nummer:  202010005  

Geschäftszeichen:  CF2, GR1, GR2 - 3317 / 3313/ 7003/ 9000/ 3450 / 3350/ 1204 

Gültig ab:  06.10.2020  

Gültig bis:  unbegrenzt  

SGB II:  Weisung  

SGB III:  Weisung   

Familienkasse:  nicht betroffen   

Bezug:   

 Delegationskonzept § 59 BHO vom Januar 2015  

Aufhebung von Regelungen:   

  

Das Delegationskonzept zur Übertragung von Befugnissen zur Stundung, 

Niederschlagung und zum (Teil-) Erlass von Ansprüchen des Bundes auf die gE (§ 59 

BHO) wurde vollständig überarbeitet.  

1. Ausgangssituation  

Das im Oktober 2015 in Kraft gesetzte „Delegationskonzept zur Übertragung von 

Befugnissen zur Stundung, Niederschlagung und zum (Teil-) Erlass von Ansprüchen des 

Bundes auf die gE (§ 59 BHO)“ wurde vollständig überarbeitet. 

2. Auftrag und Ziel  

Die Anpassungen haben das Ziel, die mit der Delegation der Befugnisse zur Stundung, 

Niederschlagung und zum (Teil-) Erlass von Ansprüchen verbundenen Auflagen zu 

konkretisieren, ihre Umsetzung zu flankieren und einen Gleichklang mit dem 

Delegationskonzept zur Übertragung der Befugnis zum Abschluss von Vergleichen auf die 



 

 

 

gE, § 58 BHO, herzustellen. 

Das überarbeitete Delegationskonzept § 59 BHO ist im Intranet eingestellt. 

3. Einzelaufträge  

3.1. gemeinsame Einrichtungen 

Die gemeinsamen Einrichtungen beachten verbindlich die Regelungen des 

Delegationskonzepts und stellen die Umsetzung in ihrem Zuständigkeitsbereich sicher. 

3.2 Inkasso-Standorte 

Die Leiter/-innen der zuständigen Inkasso – Standorte Sachbearbeitung und Bereichsleiter/-

innen Service Center Telefon-Inkasso stellen die verbindliche Umsetzung der Regelungen 

des Delegationskonzepts sicher. 

3.3 Rechtsbehelfsstelle des Operativen Service Bochum 

Der Geschäftsführer des OS Bochum stellt die verbindliche Umsetzung der Regelungen des 

Delegationskonzepts zu Punkt 2.7 sicher. 

3.4 Regionaldirektionen 

Die Regionaldirektionen halten im Bereich ihrer Zuständigkeit die Umsetzung des 

Delegationskonzepts nach. 

4. Info  

Entfällt  

5. Haushalt  

Entfällt 

6. Beteiligung  

Entfällt 

gez.  

Unterschrift  

https://www.baintranet.de/006/005/001/Seiten/Bestimmungen-Veraenderung-Anspruechen.aspx

